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Amtlicher Teil: 
 
Bekanntmachung der Stadt Tönisvorst 
 
Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor-
schlägen für die Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt 
Tönisvorst am 25. Mai 2014 
 
Gemäß § 24 Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 
31. August 1993 (GV. NRW. S. 592, ber. S. 967), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 27. Juni 2011 (GV NRW 
S. 300, ber. S. 394) – SGV. NRW. 1112 - fordere ich zur 
Einreichung von Wahlvorschlägen auf. 
 
 
Für die Wahlvorschläge sind amtliche Vordrucke zu ver-
wenden, die vom Wahlleiter der Stadt Tönisvorst, Ratsbü-
ro, Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, Zimmer 33b, wäh-
rend der Dienststunden montags bis donnerstags von 8:30 
bis 12:30 Uhr, freitags von 08:30 bis 11.30 Uhr oder nach 
vorheriger Vereinbarung, kostenlos abgegeben werden. 
 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 bis 17 sowie der §§ 46b 
und 46d Abs. 1 bis 3 des Kommunalwahlgesetzes – 
KWahlG – in der Fassung der Bekanntmachung vom  
30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454. ber. S. 509 und 1999 S. 
70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3. Mai 2011 (GV. 
NRW. S.238), – SGV. NRW. 1112 -  und der §§ 25 und 26 
sowie §§ 75a und 75b KWahlO weise ich hin. 
 
Insbesondere bitte ich zu beachten: 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im  
 Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes (Parteien),  
 von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergrup- 
 pen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzel- 
 bewerbern/Einzelbewerberinnen), von diesen aller- 
 dings keine Reserveliste, eingereicht werden. 
 
1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer  
 Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur  
 benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder  
 Vertreterversammlung im Wahlgebiet hierzu  
 gewählt worden ist. Kommt eine derartige  
 Versammlung nicht zustande, so kann die Partei  
 oder Wählergruppe ihre Bewerber/Bewerberinnen  
 in einer Versammlung von Wahlberechtigten  
 aufstellen lassen. 
 
 Staatsangehörige der anderen Mitgliedstaaten der  
 Europäischen Union (Unionsber/ Unionsbürgerin- 
 nen), die in Deutschland wohnen, sind unter den  
 gleichen Voraussetzungen wie Deutsche wählbar. 

Nr. 2 
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 Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/  
 Vertreterinnen für die Vertreterversammlungen sind  
 in geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes  
 gilt für die Festlegung der Reihenfolge der Bewer- 
 ber/Bewerberinnen auf der Reserveliste und für die  
 Bestimmung eines Bewerbers/einer Bewerberin als  
 Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen anderen  
 Bewerber/eine andere Bewerberin. Stimmberechtigt  
 ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der  
 Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  
 
 Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterver- 
 sammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage  
 des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/ 
 Vertreterinnen einberufenen Versammlung im  
 Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
  
 Die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterver- 
 sammlung und die Bewerber/Bewerberinnen sind  
 frühestens ab dem 42. Monat nach Beginn der lau- 
 fenden Wahlperiode – also ab dem 21. März 2013 -   
 die Bewerber/Bewerberinnen für die Wahlbezirke  
 frühestens nach der öffentlichen Bekanntgabe der  
 Einteilung des Wahlgebietes in Wahlbezirke zu  
 wählen. 
 
 Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe  
 hierfür vorgesehene Stelle kann gegen den Be-  
 schluss einer Mitglieder- oder Vertreterversamm- 
 lung Einspruch erheben. Auf einen solchen Ein-  
 spruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr  
 Ergebnis ist endgültig. 
 
 Das Nähere über die Wahl der Vertreter/ Vertrete- 
 rinnen für die Vertreterversammlung, über die Ein- 
 berufung und Beschlussfähigkeit der  Mitglieder-  
 oder Vertreterversammlung sowie über das Verfah- 
 ren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin  
 regeln die Parteien und Wählergruppen durch  
 ihre Satzungen. 
 
 Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl  
 der Bewerber/Bewerberinnen mit Angaben über Ort  
 und Zeit der Versammlung, Form der Einladung,  
 Zahl der erschienenen Mitglieder, Vertreter/ Vertre- 
 terinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der  
 Abstimmung ist mit dem Wahlvorschlag einzu- 
 reichen.  
 
 Hierbei haben der Leiter/die Leiterin der Versamm- 
 lung und zwei von diesem/dieser bestimmte Teil- 
 nehmer/Teilnehmerinnen gegenüber dem Wahllei- 
 ter/der Wahlleiterin an Eides statt zu versichern,  
 dass die Wahl des Bewerbers/ der Bewerberin für  
 das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin  
 und der Bewerber/Bewerberinnen für die Vertretung  
 in geheimer Abstimmung erfolgt ist.  
 Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versiche- 
 rung an Eides statt auch darauf zu erstrecken, dass  
 die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/  
  
 Bewerberinnen und die Bestimmung der Ersatzbe- 
 werber/Ersatzbewerberinnen in geheimer Abstim- 
 mung erfolgt sind.  

 Die Beibringung einer Ausfertigung der Nieder- 
 schrift und der Versicherung an Eides statt bis  
 zum Ablauf der Einreichungsfrist ist  
 Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen  
 Wahlvorschlags. 
 
1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeit- 
 punkt der Wahlausschreibung laufenden Wahlperi- 
 ode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Ver- 
 tretung, in  der Vertretung des zuständigen Kreises,  
 im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags  
 aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie  
 einen Wahlvorschlag nur einreichen, wenn sie  
 nachweist, dass sie einen nach demokratischen  
 Grundsätzen gewählten Vorstand, eine schriftliche  
 Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für  
 auf Landesebene organisierte Parteien, die  
 die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2,  
 Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der  
 Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim  
 Bundeswahlleiter eingereicht haben. 
 
 Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert  
 sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 KWahlG dem Bun- 
 deswahlleiter die Unterlagen eingereicht haben und  
 wo und bis zu welchem Zeitpunkt Anträge auf Be- 
 stätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von  
 Satzung und Programm von Parteien und Wähler- 
 gruppen eingereicht werden können, wird das Mi- 
 nisterium für Inneres und Kommunales  
 öffentlich bekannt machen.  
 
 
2. Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeis- 
 ters/der Bürgermeisterin 
 
2.1 Wahlvorschläge für das Amt des Bürgermeisters/der  
 Bürgermeisterin können auch von Parteien und  
 Wählergruppen gemeinsam eingereicht werden. In  
 diesem Fall ist der Bewerber/die Bewerberin ent- 
 weder in einer gemeinsamen Versammlung oder in  
 getrennten Versammlungen der beteiligten  
 Wahlvorschlagsträger zu wählen. Die Träger des  
 gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen ande- 
 ren als den gemeinsamen Bewerber wählen und zur  
 Wahl vorschlagen. 
 
 Der Wahlvorschlag für das Amt des Bürgermeis- 
 ters/der Bürgermeisterin soll nach dem Muster der  
 Anlage 11d zur KWahlO eingereicht werden. 
 Er muss enthalten: 
 
 - Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der  
  Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor- 
  schlag einreicht; andere Wahlvorschläge kön- 
  nen durch ein Kennwort des Wahlvorschlags 
  trägers gekennzeichnet werden; 
 
 - Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Ge- 
  burt, Geburtsort und Anschrift  
  (Hauptwohnung) sowie Staatsangehörigkeit des  
  Bewerbers/der Bewerberin. 
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  Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und  
  Anschriften der Vertrauensperson  und der  
  stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 
 
2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe  
 muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei- 
 tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 
 KWahlG). Gemeinsame Wahlvorschläge müssen  
 von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen  
 Leitungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger  
 unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen  
 muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des  
 Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahlberechtigt sein. 
 
 Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürger- 
 meisterin wählbar ist, kann sich selbst vorschlagen. 
 
2.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Partei- 
 en und Wählergruppen müssen außerdem von min- 
 destens 220 Wahlberechtigten der Gemeinde  
 persönlich und handschriftlich unterzeichnet  
 sein; dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzel- 
 bewerbern/Einzelbewerberinnen.  
 Die Wahlberechtigung ist nachzuweisen. Die  
 ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem  
 Nachweis der Wahlberechtigung bis zum Ablauf  
 der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das  
 Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei  
 denn, der Nachweis kann infolge von Umstän- 
 den, die der Wahlvorschlagsträger nicht zu ver- 
 treten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 
 
 Unterstützungsunterschriften für gemeinsame  
 Wahlvorschläge sind nur beizubringen, wenn alle  
 beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in  
 Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen  
 fallen. 
 
2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von  
 mindestens 220 Wahlberechtigten unterzeichnet  
 sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen  
 Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu  
 erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 
 
 - Die Formblätter werden auf Anforderung vom  
  Wahlleiter/von der Wahlleiterin  kostenfrei  
  geliefert. Bei der Anforderung sind der Name  
  und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder  
  Wählergruppe, die den Wahlvorschlag  
  einreichen will, bei Einzelbewerbern/ Einzel- 
  bewerberinnen das Kennwort, sowie Familien- 
  name, Vornamen und Wohnort des/der vorzu- 
  schlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben.  
  Der Wahlleiter/Die Wahlleiterin hat diese  
  Angaben im Kopf der Formblätter zu vermer- 
  ken. 
 
 - Die Wahlberechtigten, die einen Wahlvor- 
  schlag unterstützen, müssen dies auf dem  
  Formblatt persönlich und handschriftlich unter- 
  schreiben; die Angaben zum Familiennamen,  
  Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift  
  (Hauptwohnung) des Unterzeichners/der Un- 
  terzeichnerin sowie der Tag der Unterzeich- 

  nung sind vom Unterzeichner/von der Unter- 
  zeichnerin persönlich und handschriftlich aus- 
  zufüllen. 
 
 - Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin  
  ist auf dem Formblatt oder gesondert eine Be- 
  scheinigung seiner Gemeinde nach dem Muster  
  der Anlage 15 zur KWahlO beizufügen, dass  
  er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 
 
 - Ein Wahlberechtigter/Eine Wahlberechtigte  
  darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen;  
  hat jemand mehrere Wahlvorschläge unter- 
  zeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen  
  Wahlvorschlägen ungültig; die gleichzeitige  
  Unterzeichnung eines Wahlvorschlags für einen  
  Wahlbezirk und eine Reserveliste bleibt  
  unberührt. 
 
 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den  
 Bewerber/die Bewerberin ist zulässig, wenn  
 dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 
 
2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 
 - Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der  
  Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12c  
  zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem  
  Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage  
  11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat  
  der Bewerber/die Bewerberin zu versichern,  
  dass er/sie für keine andere Wahl zum Bürger- 
  meister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/  
  Landrätin kandidiert. Die ordnungsgemäße  
  Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum  
  Ablauf der Einreichungsfrist ist Vorausset- 
  zung für die Abgabe eines gültigen Wahlvor- 
  schlags. 
 
 - Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem  
  Muster der Anlage 13b zur KWahlO, die Be- 
  scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag  
  nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO  
  abgegeben werden. 
 
 - Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wäh- 
  lergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift  
  über die Versammlung der Partei oder Wähler- 
  gruppe zur Aufstellung des Bewerbers/der  
  Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den  
  nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen  
  Versicherungen an Eides statt (Anlage 10c zur  
  KWahlO). 
 
 
3. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk 
 
3.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach  
 dem Muster der Anlage 11a  zur KWahlO einge- 
 reicht werden. Er muss enthalten: 
 
 - den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der  
  Partei oder Wählergruppe, die den Wahlvor- 
  schlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzel- 
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  bewerbern/Einzelbewerberinnen können durch  
  ein Kennwort gekennzeichnet werden; 
 
 - Familienname, Vorname, Beruf, Tag der  
  Geburt, Geburtsort und Anschrift  
  (Hauptwohnung) sowie Staatsangehörigkeit des  
  Bewerbers/der Bewerberin;  
  bei Beamten und Arbeitnehmern nach § 13  
  Abs. 1 und 6 KWahlG sind auch der Dienstherr  
  und die Beschäftigungsbehörde oder die  
  Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie  
  beschäftigt sind, anzugeben. 
 
 Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und An- 
 schriften der Vertrauensperson und der stellvertre- 
 tenden Vertrauensperson enthalten. 
 
3.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe  
 muss von der für das Wahlgebiet zuständigen Lei- 
 tung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1  
 KWahlG). Bei anderen Wahlvorschlägen muss  
 mindestens ein Unterzeichner/eine Unterzeichnerin 
 seine/ihre Unterschrift auf dem Wahlvorschlag  
 selbst leisten. 
 
3.3 Wahlvorschläge der unter Nr. 1.3 genannten Partei- 
 en und Wählergruppen müssen ferner von mindes- 
 tens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den  
 der Kandidat aufgestellt ist, persönlich und hand- 
 schriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für  
 Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/ Einzelbe- 
 werberinnen. Die Wahlberechtigung ist nachzu- 
 weisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung  
 mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der  
 Unterzeichner/der Unterzeichnerinnen bis zum  
 Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung  
 für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags,  
 es sei denn, der Nachweis kann infolge von Um- 
 ständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte  
 nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig  
 erbracht werden. 
 
3.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk  
 von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbe- 
 zirks unterzeichnet sein, so sind die  
 Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach  
 Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. 
 
 Nr. 2.4 gilt mit der Maßgabe entsprechend, dass der  
 Unterzeichner im Wahlbezirk wahlberechtigt ist.  
 Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch  
 den Bewerber/die Bewerberin ist zulässig. 
 
3.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 
 

- Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der  
 Bewerberin nach dem Muster der Anlage 12a  
 zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem  
 Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage  
 11a zur KWahlO abgegeben werden. Die ord- 
 nungsgemäße Abgabe der Zustimmungser- 
 klärung bis zum Ablauf der Einreichungs- 
 frist ist Voraussetzung für die Abgabe  
 eines gültigen Wahlvorschlags. 

 - Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem  
  Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die Be- 
  scheinigung kann auch auf dem Wahlvorschlag  
  nach dem Muster der Anlage 11a zur KWahlO  
  erteilt werden. 
 
 - Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wäh- 
  lergruppen eine Ausfertigung der Niederschrift  
  über die Versammlung der Partei oder Wähler- 
  gruppe zur Aufstellung der Bewerber/der  
  Bewerberinnen mit den nach § 17 Abs. 8  
  KWahlG vorgeschriebenen Versicherungen an  
  Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht,  
  soweit eine Ausfertigung der Niederschrift und  
  der Versicherungen an Eides statt einem ande- 
  ren Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist  
  (siehe auch Nr. 1.2 Abs. 8 dieser Bekanntma- 
  chung).   
 
 - Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach  
  § 13 Abs. 1 oder 6 des KWahlG bewerben, eine  
  Bescheinigung über ihr Dienst- oder  
  Beschäftigungsverhältnis, falls der Wahlleiter/  
  die Wahlleiterin dies zur Behebung von Zwei- 
  feln für erforderlich hält.  
 
4. Wahlvorschläge für die Reserveliste 
 
4.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/ Bewer- 
 berinnen benannt werden, die für eine Partei oder  
 Wählergruppe auftreten. Die Reserveliste muss von  
 der für das Wahlgebiet zuständigen Leitung unter- 
 zeichnet sein. 
 
4.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage  
 11b zur KWahlO eingereicht werden. Sie muss  
 enthalten: 
 

- den Namen und ggf. Kurzbezeichnung der Par-
tei oder Wählergruppe, die die Reserveliste ein-
reicht; 

 
 - Familienname, Vorname, Beruf, Tag der  
  Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie Staats- 
  angehörigkeit der Bewerber/Bewerberinnen in  
  erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten und  
  Arbeitnehmern nach § 13 Abs. 1 und 6  
  KWahlG sind auch der Dienstherr und die  
  Beschäftigungsbehörde oder die  
  Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt bei der sie  
 beschäftigt sind, anzugeben. 
 
 Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften  
 der Vertrauensperson und der stellvertretenden  
 Vertrauensperson enthalten. 
 
 Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass  
 ein Bewerber/eine Bewerberin, unbeschadet der  
 Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/  
 Ersatzbewerberin für einen im Wahlbezirk oder für  
 einen/eine auf einer Reserveliste aufgestellten/ auf- 
 gestellte Bewerber/Bewerberin sein soll. 
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4.3 Soll ein Bewerber/eine Bewerberin auf der Reserve- 
 liste Ersatzbewerber/Ersatzbewerberin für einen im  
 Wahlbezirk oder für einen/eine auf der Reserveliste  
 aufgestellten anderen Bewerber/aufgestellte andere  
 Bewerberin sein (§ 16 Abs. 2 KWahlG), so muss  
 die Reserveliste ferner enthalten: 
 - den Familien- und Vornamen des/der zu erset- 
  zenden Bewerbers/Bewerberin; 
 - den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der  
  Reserveliste, in dem oder unter der der/die zu  
  ersetzende Bewerber/Bewerberin aufgestellt ist. 
 
4.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien  
 und Wählergruppen müssen  außerdem von mindes- 
 tens 29 Wahlberechtigten persönlich und hand- 
 schriftlich  unterzeichnet sein. 
 
4.5 Muss die Reserveliste von mindestens 29 Wahlbe- 
 rechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unter- 
 schriften auf amtlichen Formblättern nach dem  
 Muster der Anlage 14b zur KWahlO zu erbringen;  
 bei Anforderung der Formblätter ist der Name und  
 ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wähler- 
 gruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung gilt  
 Nr. 2.4 entsprechend.  
 
4.6 Die Zustimmungserklärung der Bewerber/der  
 Bewerberinnen ist auf der Reserveliste nach dem  
 Muster der Anlage 11b oder einzeln nach dem  
 Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben.  
 Einer Bescheinigung der Wählbarkeit bedarf es  
 nicht, soweit Bewerber/Bewerberinnen gleichzeitig  
 für einen Wahlbezirk aufgestellt sind und die  
 Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag  
 beigefügt ist. 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der 
Bürgermeisterin und der Vertretung der Stadt Tönisvorst  
sind spätestens bis zum 48. Tag vor der Wahl, 18.00 
Uhr (Ausschlussfrist)  
beim Wahlleiter/bei der Wahlleiterin der Stadt Tönisvorst, 
Bahnstraße 15, 47918 Tönisvorst, Zimmer 33b, einzurei-
chen. 
Für den Wahltermin am 25.05.2014 bedeutet dies, dass die 
Einreichungsfrist am 07.04.2014 um 18.00 Uhr endet. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzei-
tig vor diesem Termin einzureichen, damit etwaige Män-
gel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vor-
her noch behoben werden können. 
 
Auf die Bekanntmachung über die Abgrenzung der Wahl-
bezirke vom 10.10.2013, Tönisvorster Amtsblatt Nr. 
19/2013 S. 115, wird hingewiesen. 
 
Tönisvorst, den 13.02.2014  
Stadt Tönisvorst 
-Als Wahlleiterin- 
Gez.: Waßen 
Beigeordnete 

Tönisvorster Amtsblatt  Jhrg. 20/Nr. 2/S. 9 
--------- 
 
 

Nichtamtlicher Teil: 
 



14 

 14 

 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt 
ist kostenlos und kann via E-Mail entsprechend kosten-
los zugeschickt werden. So liegt auch das Amtsblatt für 
Selbstabholer kostenlos zur Mitnahme in den Verwal-
tungsgebäuden aus (Auslegestellen siehe rechte Spalte). 
Die Kostenpauschale für das Jahresabonnement umfasst 
lediglich das Porto. Wer das Amtsblatt via E-Mail er-
halten möchte: einfach an info@toenisvorst.de schrei-
ben. 
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Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20 a 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hochstr. 28 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Deutsche Bank, Filiale Tönisvorst, Hochstraße 5 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
Volksbank Krefeld e.G., Hauptstr. 6 
Kindergarten Bruckner Str. 16 

 

An den 
Bürgermeister 
Fachbereich A  
Abteilung Zentraler Service 
Bahnstraße 15 
47918  Tönisvorst 


